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Entscheidungen des II. Zivilsenats

KG: Ausgleichsansprüche von  
Treugeberkommanditisten gegen 
Mit-Treugeber in Sanierungsfällen 
(BGB §§ 242 Cd, 426 Abs. 1; HGB 
§§ 110, 128, 161 Abs. 2, §§ 171,  
172 Abs. 4) 

a)  Tilgen Treugeberkommanditisten ohne 
Verpflichtung im Innenverhältnis zur 
Gesellschaft Gesellschaftsverbindlich-
keiten, können sie von der Gesellschaft 
jedenfalls dann nach § 110 HGB Auf-
wendungsersatz verlangen, wenn sie 
im Innenverhältnis zur Gesellschaft, 
den anderen Treugebern und Gesell-

schaftern eine einem unmittelbaren 
Gesellschafter entsprechende Rechts-
stellung haben.

 
b)  Leistet ihnen die Gesellschaft keinen 

Aufwendungsersatz, können Treuge-
berkommanditisten, die im Rahmen 
eines Sanierungskonzepts Verbindlich-
keiten der Gesellschaft getilgt haben, 
von Mit-Treugebern, soweit diese für 
die getilgten Gesellschaftsverbindlich-
keiten (mittelbar) hafteten und sich 
nicht durch Tilgungszahlungen an der 
Sanierung beteiligt haben, entspre-
chend § 426 Abs. 1 BGB einen deren 

Beteiligung an der Gesellschaft ent-
sprechenden anteiligen Ausgleich 
verlangen. Den Mit-Treugebern ist es 
nach § 242 BGB verwehrt, sich gegen-
über den zahlenden Treugeberkom-
manditisten darauf zu berufen, dass 
sie lediglich mittelbare Gesellschafter 
sind und deshalb im Außenverhältnis 
nicht (unmittelbar) haften.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom vom 29. September 2015 –  
II ZR 403 / 13 

Lösungsrecht des Inferenten  
vom Über nahmevertrag nach den 
Grundsätzen über den Wegfall  
der Geschäftsgrundlage  
(GmbHG § 55 Abs. 1)

 a)  Dem Inferenten steht ohne Vereinba-
rung einer Befristung oder Bedingung 
ein Lösungsrecht von dem Übernahme-
vertrag nach den Grundsätzen über 
den Wegfall der Geschäftsgrundlage 
zu, wenn der angemessene Zeitraum 
für eine Bindung des Übernehmers 
überschritten wird oder es aus anderen 

Gründen nicht zur Kapitalerhöhung 
kommt. Rechtsfolge ist ein Rücktritts-
recht des Übernehmers nach § 313 
Abs. 3 Satz 1 BGB. 

b)  Eine stille Beteiligung kann als Sach-
einlage in eine GmbH eingebracht 
werden. Sie erlischt durch die Über-
tragung auf die GmbH. Nach einem 
Rücktritt kann der Übernehmer verlan-
gen, dass die infolge der Übertragung 
erloschene stille Beteiligung neu be-
gründet wird. 

c)  Die Gesellschaft trifft eine (Treue-)
Pflicht, für eine zügige und ordnungs-
gemäße Durchführung der Kapitaler-
höhung zu sorgen, jedenfalls dann, 
wenn sie sich im Übernahmevertrag 
unter Mitwirkung aller Gesellschafter 
und Geschäftsführer ausdrücklich zur 
Durchführung der Kapitalerhöhung 
verpflichtet.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 3. November 2015 – II ZR 
13 / 14

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=821c13db65623704815c1093da1d3dab&nr=72780&pos=2&anz=45&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=821c13db65623704815c1093da1d3dab&nr=72780&pos=2&anz=45&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=821c13db65623704815c1093da1d3dab&nr=72780&pos=2&anz=45&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=821c13db65623704815c1093da1d3dab&nr=72863&pos=0&anz=45&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=821c13db65623704815c1093da1d3dab&nr=72863&pos=0&anz=45&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=821c13db65623704815c1093da1d3dab&nr=72863&pos=0&anz=45&Blank=1.pdf
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CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Mehr als 600 Anwälte sind 
in acht wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands sowie in Brüssel, Moskau, Peking und Shanghai für unsere 
Mandanten tätig. CMS Hasche Sigle ist Mitglied der CMS Legal Services EEIG, einer europäischen wirtschaftlichen 
Interessenvereinigung zur Koordinierung von unabhängigen Anwaltssozietäten. CMS EEIG ist nicht für Mandan-
ten tätig. Derartige Leistungen werden ausschließlich von den Mitgliedssozietäten in den jeweiligen Ländern  
erbracht. CMS EEIG und deren Mitgliedssozietäten sind rechtlich eigenständige und unabhängige Einheiten. 
Keine dieser Einheiten ist dazu berechtigt, im Namen einer anderen Verpflichtungen einzugehen. CMS EEIG  
und die einzelnen Mitgliedssozietäten haften jeweils ausschließlich für eigene Handlungen und Unterlassungen. 
Der Markenname „CMS“ und die Bezeichnung „Sozietät“ können sich auf einzelne oder alle Mitgliedssozietäten 
oder deren Büros beziehen.
www.cmslegal.com

CMS-Standorte:
Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bratislava, Bristol, Brüssel, Budapest,
Bukarest, Casablanca, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt / Main, Genf, Glasgow, Hamburg, Istanbul,
Kiew, Köln, Leipzig, Lissabon, Ljubljana, London, Luxemburg, Lyon, Madrid, Mailand, Maskat, Mexiko-Stadt, 
Moskau, München, Paris, Peking, Podgorica, Prag, Rio de Janeiro, Rom, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sofia,  
Straßburg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Warschau, Wien, Zagreb und Zürich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Rechtsberatung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen 
anzusprechen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und die in ihr enthaltenen Informationen können 
eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der hier angesprochenen 
oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei 
CMS Hasche Sigle oder an den Herausgeber. CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuer-
beratern mbB, Sitz: Berlin, (AG Charlottenburg, PR 316 B), Liste der Partner: s. Website.
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